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Europapolitische Strategie der Landesregierung - Thüringen in Europa 
stärken                               

Zum Antrag der Fraktionen der CDU und der SPD – Drucksache 5/3295    

 
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, auf Beschluss des Europaausschusses gebe 
ich Ihnen den Bericht des Ausschusses. Die Landesregierung hat dem Landtag das 
Dokument „Europapolitische Strategie der Thüringer Landesregierung“ im Rahmen einer 
Unterrichtung in Angelegenheiten der Europäischen Union übermittelt. Gemäß § 54 a 
Abs. 1 der Geschäftsordnung wurde das Dokument an den Europaausschuss 
federführend sowie an den Haushalts- und Finanzausschuss, an den Ausschuss für 
Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz, an den Ausschuss für Wirtschaft, 
Technologie und Arbeit, an den Ausschuss für Bildung, Wissenschaft und Kultur, an den 
Innenausschuss, an den Ausschuss für Bau, Landesentwicklung und Verkehr, an den 
Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit, an den Justiz- und 
Verfassungsausschuss sowie an den Gleichstellungsausschuss zur Mitberatung 
überwiesen. 

Die Fraktionen der CDU und SPD haben gemäß § 54 a Abs. 1 Satz 5 der 
Geschäftsordnung beantragt, die Unterrichtung der Landesregierung im Plenum zu 
beraten. Die Mitberatung im Sinne von § 54 a Abs. 1 Geschäftsordnung in den oben 
genannten Ausschuss-Sitzungen entfiel damit. Die Beratung erfolgte in der 
67. Plenarsitzung am 13. Oktober 2011. Es wurde beschlossen, die Beratung zum 
Sofortbericht der Landesregierung im Europaausschuss fortzusetzen sowie die Nummer 3 
des oben genannten Antrags an den Europaausschuss zu überweisen. 

Der Europaausschuss hat die Nummern 2 und 3 des Antrags in seiner 4. Sitzung am 
11. November 2011 erstmalig beraten und beschlossen, bezüglich der Nummer 2 des 
Antrags den Haushalts- und Finanzausschuss, den Ausschuss für Wirtschaft, Technologie 
und Arbeit, den Innenausschuss, den Ausschuss für Bildung, Wissenschaft und Kultur, den 
Justiz- und Verfassungsausschuss, den Ausschuss für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt 
und Naturschutz, den Ausschuss für Bau, Landesentwicklung und Verkehr, den Ausschuss 
für Soziales, Familie und Gesundheit, den Gleichstellungsausschuss und den 
Petitionsausschuss um Mitberatung zu ersuchen. Der Ausschuss für Wirtschaft, 
Technologie und Arbeit hat die Nummer 2 des Antrags in seiner 26. Sitzung am 
6. Dezember 2011, der Gleichstellungsausschuss in seiner 19. Sitzung am 7. Dezember 
2011, der Ausschuss für Bildung, Wissenschaft und Kultur in seiner 30. Sitzung am 
8. Dezember 2011 und der Innenausschuss in seiner 35. Sitzung am 9. Dezember 2011 
beraten und dem Europaausschuss jeweils empfohlen, nach Abschluss seiner Beratung 
dem Landtag einen Bericht im Sinne des § 86 Abs. 6 der Geschäftsordnung zu erstatten.
Der Justiz- und Verfassungsausschuss hat die Nummer 2 des Antrags in seiner 
35. Sitzung am 7. Dezember 2011 und der Ausschuss für Soziales, Familie und 
Gesundheit in seiner 27. Sitzung am 19. Januar 2012 beraten und dem Europaausschuss 
jeweils empfohlen, die Vorlage für erledigt zu erklären. 

Der Ausschuss für Bau, Landesentwicklung und Verkehr hat die Nummer 2 des Antrags in 
seiner 25. Sitzung am 7. Dezember 2011 beraten und dem Europaausschuss folgende 
Stellungnahme abgegeben: Der Ausschuss für Bau, Landesentwicklung und Verkehr teilt 



die in den Abschnitten „Europäische Koalitionspolitik“ und „Europäische Verkehrspolitik“ 
formulierten Bewertungen und unterstützt die Landesregierung in ihren diesbezüglich 
gesehenen Handlungserfordernissen. 

Der Ausschuss für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz hat die Nummer 2 
des Antrags in seiner 32. Sitzung am 9. Dezember 2011 beraten und dem 
Europaausschuss folgende Stellungnahme abgegeben: Der Ausschuss für Landwirtschaft, 
Forsten, Umwelt und Naturschutz teilt die im Rahmen der europapolitischen Strategie der 
Thüringer Landesregierung 2011 formulierten Bewertungen und unterstützt die 
Landesregierung in ihren diesbezüglich gesehenen Handlungserfordernissen sowie bei 
der Umsetzung der jeweiligen Zielvorstellungen. 

Der Haushalts- und Finanzausschuss hat die Nummer 2 des Antrags in seiner 42. Sitzung 
am 8. Dezember 2011 und seiner 43. Sitzung am 19. Januar 2012 beraten und folgenden 
Beschluss gefasst: Der Haushalts- und Finanzausschuss teilt die in den Abschnitten „EU-
Haushalt“, „Europäische Koalitionspolitik“, „Gemeinsame Agrarpolitik“ formulierten 
Bewertungen und unterstützt die Landesregierung in ihren diesbezüglich gesehenen 
Handlungserfordernissen. 

Der Petitionsausschuss hat den Bericht der Landesregierung in seiner 27. Sitzung am 
29. Januar 2012 beraten und zur Kenntnis genommen. 

Der Europaausschuss hat die Nummer 2 des Antrags weiterhin in seiner 6. Sitzung am 
20. Januar 2012, in seiner 8. Sitzung am 16. März 2012, in seiner 9. Sitzung am 27. April 
2012, in seiner 10. Sitzung am 25. Mai 2012, in seiner 13. Sitzung am 14. September 
2012, in seiner 14. Sitzung am 12. Oktober 2012 sowie in seiner 15. Sitzung am 
16. November 2012 beraten und beschlossen, dem Landtag einen schriftlichen Bericht im 
Sinne des § 86 Abs. 6 Satz 1 in Verbindung mit § 77 Abs. 3 der Geschäftsordnung zu 
erstatten. 

Der Europaausschuss hat die Nummer 3 des Antrags in seiner 4. Sitzung am 
11. November 2011, in seiner 13. Sitzung am 14. September 2012, in seiner 14. Sitzung 
am 12. Oktober 2012 sowie in seiner 15. Sitzung am 16. November 2012 beraten. 
Im Rahmen der Beratungen des Europaausschusses zu Nummer 2 des Antrags wurde 
insbesondere deutlich, wie wichtig es ist, sowohl im Thüringer Landtag als auch innerhalb 
der Landesregierung das Bewusstsein für die Bedeutung von EU-Angelegenheiten in alle 
Bereiche der Landesverwaltung zu schärfen.

In acht Sitzungen des Europaausschusses wurden folgende Themen beraten: Zum Thema 
„Europäische Rahmenbedingungen“ befasste sich der Ausschuss unter anderem mit der 
Notwendigkeit einer stärkeren europäischen und internationalen Ausrichtung Thüringens, 
die von der Wirtschaftsförderung in einem globalen Wettbewerb, über 
Kooperationsprojekte von Hochschulen und Schulen bis zu den 
Fremdsprachenkenntnissen jedes Einzelnen reicht und nicht zuletzt auch Weltoffenheit 
und Toleranz in Thüringen fördert. Die Landesregierung erläuterte die von ihr auf diesem 
Gebiet ergriffenen Maßnahmen im Bereich der europäischen Fortbildung, der Ausbildung 
im öffentlichen Dienst sowie der beruflichen Mobilität von Landesbediensteten. Als 
wichtiges Element der internationalen Ausrichtung Thüringens wurden die Partnerschaften 
des Landes mit Molopolska, der Picardie und Ungarn thematisiert. 

Der Europaausschuss vertrat die Ansicht, dass in allen Fraktionen eine Sensibilisierung für 
europäische Themen erforderlich sei, da die Europapolitik in alle Fachbereiche 



hineinspiele. Es müsse vermieden werden, dass die Europapolitik im Landtag allein 
Aufgabe des Europaausschusses sei und im Übrigen unberücksichtigt bliebe.
Beim Thema „Europa vermitteln“ wurde deutlich, dass es in Zeiten der Euroschuldenkrise 
schwierig ist, „Europa“ zu vermitteln, weil viele positive Nachrichten von negativen 
Schlagzeilen überdeckt werden. Zur Vermittlung von „Europa“ gehöre es, Kenntnisse über 
die Geschichte und Funktionsweise der EU zu vermitteln, um Vorurteilen und 
Missverständnissen entgegenzuwirken. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass die Rolle der 
nationalen Politik manchmal kritisch zu betrachten sei, da sie hin und wieder dazu neige, 
Erfolge für sich zu reklamieren und Misserfolge der Europäischen Union zuzuschreiben. 
Wichtig sei es, eine grundsätzlich positive Stimmung zur EU als Werte-, Rechts-, Sozial- 
und Wirtschaftsgemeinschaft zu erzeugen. 

Die Landesregierung wies darauf hin, dass sie mit dem europäischen Informationszentrum 
in der Staatskanzlei über ein attraktives Informationsangebot für Bürgerinnen und Bürger 
verfüge. Die Angliederung an die Staatskanzlei als Europaministerium habe sich bewährt. 
Auch die Veranstaltung „Jugend in Bewegung - auf nach Europa“ am 5. Juli 2012, an der 
sich alle Fraktionen beteiligt haben, wurde thematisiert. Studenten und Auszubildende 
konnten im Rahmen der Veranstaltung die Möglichkeiten und Vorteile für einen 
Auslandsaufenthalt kennenlernen. Im Rahmen der Diskussion zum EU-Haushalt wurde 
verdeutlicht, dass der sogenannte mehrjährige Finanzrahmen die Weichen dafür stellt, in 
welcher Höhe zukünftig Mittel beispielsweise für die europäische Strukturpolitik, die 
Agrarpolitik sowie Forschung und Innovation in Thüringen zur Verfügung stehen. 
Erklärtes Ziel der europäischen Institutionen sei es, den mehrjährigen Finanzrahmen bis 
Ende 2012 zu verabschieden. Im Mittelpunkt der Verhandlungen stehen weiterhin der 
Gesamtrahmen des mehrjährigen Finanzrahmens und der Vorschlag der Kommission, ein 
neues Eigenmittelsystem einzuführen. Die Landesregierung erläuterte, dass sich an den 
Verhandlungen zur Kohäsionspolitik zeige, dass die Frage des Gesamtrahmens 
zunehmend für die Länder bedeutsam werde. 

In diesem Zusammenhang wurde insbesondere die Forderung der ostdeutschen Länder 
nach einem Sicherheitsnetz diskutiert. Es wurde deutlich, dass die zu erwartende Höhe 
der Fördermittel im Zeitraum 2014 bis 2020 noch offen sei. Gegenwärtig wird noch über 
eine Mittelausstattung in Höhe von 55 Prozent bis zu zwei Dritteln, der im Zeitraum 2007 
bis 2013 erfolgten Mittel diskutiert. Dies würde entsprechende Einbußen für Thüringen zur 
Folge haben. 

Der Ausschuss diskutierte die Frage der Einführung einer EU-Finanztransaktionssteuer 
sowie einer EU-Mehrwertsteuer, während die Verwendung von Mitteln aus einer neu 
einzuführenden EU-Finanztransaktionssteuer auf Ebene der Europaministerkonferenz 
kontrovers diskutiert werde, werde die Einführung einer EU-Mehrwertsteuer einhellig 
abgelehnt, erläuterte die Landesregierung. Das Europäische Parlament beabsichtigt 
dagegen offensichtlich, seine Forderungen nach einer eigenen EU-Einnahmequelle mit 
großem Nachdruck durchzusetzen. Das EP habe bereits mit einem Lehrlaufen der 
Verhandlung gedroht, sollten bezüglich der Eigenmittel keine Standpunktänderungen 
eintreten. 

Im Rahmen der Debatte zu diesem Punkt positionierten sich die Ausschussmitglieder 
positiv zu einer EU-Finanztransaktionssteuer. Die Einführung einer EU-Mehrwertsteuer 
wurde von den Ausschussmitgliedern ablehnend bewertet. Grundlage der Länderarbeit zu 
mehrjährigen Finanzrahmen sei die entsprechende Stellungnahme des Bundesrates, so 
die Landesregierung. Darin werde unter anderem die Absicht der Kommission begrüßt, 
den mehrjährigen Finanzrahmen auf die Verwirklichung der Europa-20-Strategie 



auszurichten. Die Landesregierung begrüßte die Verpflichtung zur Erstellung der 
sogenannten nationalen Reformprogramme. Das Vorhaben der Kommission, die Zahlung 
von Fördergeldern an die Erfüllung makro-ökonomischer Kriterien und politischer 
Verpflichtungen zu knüpfen, werde von der Landesregierung jedoch abgelehnt. Man 
erlebe gerade Kohäsionspolitik, welche Probleme sich daraus ergeben würden. 
Thüringen wird sich im Rahmen der Verhandlungen dafür einsetzen, dass die Auswahl der 
politischen Instrumente und die eigene Prioritätensetzung der Region vorbehalten bleibt, 
damit man über die nötige Flexibilität verfügt, auf regionale Bedürfnisse entsprechend zu 
reagieren. Die Strategie „Europa 2020“ soll zwar den Rahmen bilden, muss aber dennoch 
Flexibilität ermöglichen. 

Der Ausschuss diskutierte ausführlich über die Aufgaben der von der Landesregierung 
eingesetzten interministeriellen Arbeitsgruppe zur Vorbereitung der Operationellen 
Programme. 

Zum Thema der europäische Raum, der Freiheit, Sicherheit und des Rechts führte die 
Landesregierung aus, dass die nationalen Rechtssysteme auf der Basis des Lissabon-
Vertrages zur notwendigen Verstärkung der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit 
jetzt wesentlich effizienter zusammenarbeiten könnten. Im Hinblick auf die polizeiliche 
Zusammenarbeit verfolgte die EU-Kommission fünf Kernziele, die in den nächsten Jahren 
als stärkste Herausforderung für die innere Sicherheit der EU angesehen wurden. 

1. der bessere Schutz der Bürger und Unternehmen in Cyberspace; 
2. die Schwächung internationaler krimineller Netzwerke und 
3. Maßnahmen gegen Terrorismus, Radikalisierung und die Rekrutierung von Terroristen; 
4. die Erhöhung der Sicherheit an den Außengrenzen und 
5. die Verbesserung der Widerstandsfähigkeit Europas gegen Krisen und Katastrophen. 

Thüringen zum Beispiel hat den Aufbau der ungarischen Justiz und den Aufbau der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Slowakei unterstützt. Auch in anderen Ländern in 
Osteuropa sei beispielsweise über Praktika Know-how vermittelt worden. Der europäische 
Aspekt bei der Ausbildung des Justizpersonals solle auch in Thüringen verstärkt werden. 
Durch die Abschaffung der Binnengrenzen habe auch das Thema Grenzkontrollen bzw. 
Asyl und Einwanderung neue Brisanz erhalten. Der Ausschuss diskutiert in diesem 
Zusammenhang auch die Umsetzung des Schengener Informationssystems. 
Zur europäischen Verkehrspolitik erläuterte die Landesregierung das Weißbuch der 
Europäischen Kommission, Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen Verkehrsraum 
hin zu einem wettbewerbsorientierten und Ressourcen schonenden Verkehrssystem.

Dabei seien drei Punkte wesentlich: 

1. die Abhängigkeit vom Öl zu reduzieren; 
2. das Problem der steigenden Treibhausgasimmission zu lösen und 
3. die drohende Überlastung der Verkehrsnetze abzuwenden. 
In diesem Zusammenhang diskutierte der Ausschuss insbesondere auch die Frage, wie 
das Problem wachsender Verkehrsströme einerseits bei der Vorgabe sinkender CO2-
Immissionen andererseits zu lösen sei. 

Schließlich erörterte der Europaausschuss in seiner 13. Sitzung am 14. September 2012 
die im Hinblick auf die künftige EU-Förderung für Thüringen besonders relevanten 
Themen der europäischen Kohäsionspolitik sowie der gemeinsamen Agrarpolitik. 
Im Rahmen der Erörterung der europäischen Kohäsionspolitik wurde deutlich, dass bei 



den Verhandlungen zum mehrjährigen Finanzrahmen das sogenannte Sicherheitsnetz und 
die Höhe der Mittelzuweisung für die aus der Höchstförderung ausscheidenden Regionen 
noch immer diskutiert werden. In der kohäsionspolitischen sogenannten Verhandlungsbox, 
auf die sich der Rat für allgemeine Angelegenheiten im Juni geeinigt habe, sei nur immer 
von einer Höhe von 55 Prozent bis zu zwei Dritteln der bisherigen Zuweisungen die Rede, 
erläuterte die Landesregierung. Endgültige Entscheidungen werde es erst im Rahmen 
einer Gesamteinigung über den mehrjährigen Finanzrahmen geben. Im November werde 
ein europäischer Rat sich ausschließlich mit dem mehrjährigen Finanzrahmen befassen. 
Von einer Einigung sei frühestens im Frühjahr 2013 auszugehen. Im Ergebnis ist mit 
erheblichen Mindereinnahmen aus den europäischen Strukturfonds für die nächste 
Förderperiode zu rechnen. Gleichzeitig kann aber mit einiger Wahrscheinlichkeit mit einer 
Aufrechterhaltung der 75-prozentigen Kofinanzierungsquote für die neuen Länder 
gerechnet werden. 

Erfreulich seien die Entwicklungen bei den Verhandlungen über die 
Strukturfondsverordnung auf Ratsebene, berichtete die Landesregierung. Nach 
Auffassung der Mitgliedstaaten solle stärker zum Ausdruck kommen, dass die Ausrichtung 
auf inhaltliche EU-Vorgaben Hand in Hand mit Freiräumen für bedarfsbezogene 
Entwicklungsstrategien gehen müsse. In den sogenannten Übergangsregionen solle der 
Mindestanteil der für den ESF vorgesehenen Mittel nicht mehr mit 40 Prozent vorgegeben 
werden. Sollten die bisherigen Kompromisse Bestand haben, dürften die Regionen mehr 
Förderspielräume erhalten als von der Europäischen Kommission vorgeschlagen worden 
sei. 

Zur landesinternen Vorbereitung der neuen Förderperiode erklärte die Landesregierung, 
die Bedingungen für die Programmplanung seien schwierig, da inhaltliche und finanzielle 
Rahmen für die nächste Förderperiode noch nicht feststehen. Gegenwärtig wurden in 
einer interministeriellen Arbeitsgruppe auf Arbeitsebene die Abstimmungen für diese 
Eckpunkte vorgenommen. Das Kabinett werde sich voraussichtlich im Oktober damit 
befassen. 

Auch die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik ist in die entscheidende Phase getreten. 
Der Kommissionsvorschlag umfasst Verordnungsvorschläge über die Direktzahlung an die 
Landwirte, über die ländliche Entwicklung, über die künftige Ausrichtung des ELER, über 
die Organisation der europäischen Agrarmärkte und über die Finanzkontrollen in der 
Agrarpolitik. Die Landesregierung erläuterte, dass im europäischen 
Gesetzgebungsverfahren gegenwärtig das Europäische Parlament am Zug sei, die 
Berichterstatter im federführenden sowie den mitberatenden Ausschüssen hätten ihre 
Berichtsentwürfe vorgestellt. Hierzu seien insgesamt über 7.000 Änderungsanträge 
eingegangen. Die Abstimmungen in den zuständigen Ausschüssen des europäischen 
Parlaments sind für das Jahresende 2012 vorgesehen. 

Die amtierende zyprische EU-Ratspräsidentschaft, die vom Europaausschuss in seiner 
Sitzung am 13. Juli 2012 angehört wurde, agiert nach Angaben der Landesregierung 
äußerst effizient und wolle die Ratsdokumente noch vor Jahresende 2012 abschließen. 
Aus Sicht der Thüringer Landesregierung ist mit einem Abschluss jedoch eher in der 
ersten Jahreshälfte 2013 unter irischer Ratspräsidentschaft zu rechnen. Die irische 
Ratspräsidentschaft wird vom Europaausschuss voraussichtlich im Februar 2013 angehört 
werden. 

Die Landesregierung erläuterte, die Kommission habe inzwischen einige erfreuliche 
Kompromisse vorgeschlagen. Agrarumweltmaßnahmen, die bisher im Rahmen der 



zweiten Säule in Deutschland erbracht worden seien, sollten mit dem geplanten Greening 
und den Direktzahlungen der ersten Säule an Landwirte gleichgestellt werden. 
Hoffnungsvoll stimme auch, dass bei den Geldern zur ländlichen Entwicklung künftig 
private Kofinanzierungen mit hoher Wahrscheinlichkeit möglich sein würden. Das sei eine 
wesentliche Forderung Thüringens gewesen. 
Problematisiert wurde im Rahmen der Beratung des Europaausschusses, dass die 
Kappung der Direktzahlung ab 300.000 € sowie die Degression der Zahlung auf 
europäischer Ebene noch immer mehrheitsfähig erscheine. Thüringen ist mit seinen 
Agrargenossenschaften damit eine leidtragende Region. Im Ausschuss bestand 
Einvernehmen, dass neue bürokratische Hürden und eine weitere Verkomplizierung der 
Abläufe nicht akzeptabel seien. Inakzeptabel sei auch, dass im Strukturfonds ELER im 
Gegensatz zu EFRE und ESF bislang kein Sicherheitsnetz für Regionen wie Thüringen 
vorgesehen sei, die bislang Höchstfördersätze enthalten hätten. Hier besteht die Gefahr, 
dass ohne Abfederung die Finanzierungssätze auf ein Maß zurückgehen, das den 
Bestand von Projekten massiv gefährdet. 

Die Mitglieder des Europaausschusses waren sich einig, dass die ländlichen Regionen nur 
dann gestärkt werden können, wenn dort auch Arbeitsplätze geschaffen würden. Die 
Thüringer Agrarbetriebe aller Größenklassen würden dabei eine bedeutende Rolle spielen. 
Damit das so bleibe, brauche man auch gerechte Regelungen für die Direktzahlung an 
Landwirtschaftsbetriebe. 

Meine Damen und Herren, im Ergebnis der Beratung zu Nummer 2 des Antrags empfiehlt 
der Europaausschuss dem Landtag, die Beschlussempfehlung zu Nummer 3 des Antrags 
in Drucksache 5/3295 - Neufassung - anzunehmen. Die Beschlussempfehlung liegt dem 
Landtag als Drucksache 5/5225 vor. Ich danke Ihnen.

(Beifall CDU, DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)


